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9. INKRAFTTRETEN

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses am
............................... mit dem Hinweis auf den Ort, an dem der Bebauungsplan eingese-
hen werden kann, tritt dieser gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.

  EPPSTEIN, den .................... Stadt EPPSTEIN

....................................
SIMON
Bürgermeister
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1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt EPPSTEIN hat am 26.04.2018 gem. § 2 (1)
BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Die ortsübliche Be-
kanntmachung erfolgte am 03.05.2018.

2. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
Gem. § 3 (1) BauGB erfolgte vom 14.05.2018 bis einschließlich 22.06.2018 die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Aufstellung dieses Bebauungsplanes nach
ortsüblicher Bekanntmachung am 03.05.2018.

3. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 (1) BauGB
mit Schreiben vom 07.05.2018 frühzeitig an der Aufstellung des Bebauungsplanes be-
teiligt und gebeten, eine Stellungnahme bis einschließlich 22.06.2018 abzugeben.

4. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 (2) BauGB
mit Schreiben vom 25.04.2019 an der Aufstellung des Bebauungsplanes beteiligt und
gebeten, eine Stellungnahme bis einschließlich 31.05.2019 abzugeben.

5. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt EPPSTEIN hat am 11.04.2019 die öffentli-
che Auslegung dieses Bebauungsplanes einschließlich Textlicher Festsetzungen und
Begründung sowie den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3 (2)
BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde am 18.04.2019 ortsüblich bekannt gemacht
mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden
können. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 29.04.2019. bis einschließ-
lich 31.05.2019 zu jedermanns Einsicht.

6. PRÜFUNG DER ANREGUNGEN AUS DER ANHÖRUNG TRÄGER ÖFFENTLICHER BE-
LANGE UND DER GLEICHZEITIGEN ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG gem. § 4 (2) i.V.m.
§ 3 (2) BauGB
Gemäß § 3 (2) BauGB hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt EPPSTEIN in
ihrer Sitzung am .19.12.2019 alle im Rahmen der Auslegung nach § 3 (2) BauGB und
Einholung der Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB vorgebrachten Anregungen ge-
prüft.

7. SATZUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt EPPSTEIN hat in ihrer Sitzung am
19.12.2019 diesen Bebauungsplan gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 51 HGO als Satzung
beschlossen.

  EPPSTEIN, den ....................  Stadt EPPSTEIN

 ....................................
 SIMON
 Bürgermeister

8. AUSFERTIGUNG
Ausgefertigt:

  EPPSTEIN, den .................... Stadt EPPSTEIN

A. PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN  §9 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO
Gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebie
(WA 1 und WA 2) die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
(Nr. 1 bis Nr. 5) nicht zugelassen werden.

1.2 Mischgebiet (MI) § 6 BauNVO
Gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO wird festgesetzt, dass im Mischgebiet MI
a) die allgemein zulässigen Nutzungsarten nach § 6 (2) BauNVO
 Nr. 6 Gartenbaubetriebe
 Nr. 7 Tankstellen
 Nr. 8 Vergnügungsstätten
nicht zugelassen werden.
b) die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten im

Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO außerhalb der in § 6 (2) Nr. 8 BauNVO bezeich-
neten Teile des Gebietes nicht zugelassen werden.

2. Maß der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

2.1 Höhe baulicher Anlagen
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 und § 18 (1) BauNVO

2.1.1 Die maximalen Gebäudehöhen werden in Meter über Normal-Null (ü. NN) angege-
ben. Maßgeblich ist der höchste Punkt der Oberkante der Dachhaut. Untergeordnete
Aufbauten, wie Schornsteine und Antennen bleiben hierbei unberücksichtigt.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

3.1 Überbaubare Grundstücksflächen
3.1.1 Gemäß § 22 (2) BauNVO wird für das Allgemeine Wohngebiet die offene Bauweise

festgesetzt.
3.1.2. Gemäß § 22 (4) BauNVO wird für das Mischgebiet (MI) eine abweichende Bauweise

festgesetzt. Die maximal überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baulinien
und Baugrenzen bestimmt. Es sind keine Grenzabstände zu Nachbargrundstücken
oder öffentlichen Verkehrsflächen einzuhalten.

3.2 Flächen für Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vorschriften für die Nutzung
von Grundstücken erforderlich sind  § 9 (1) Nr. 4 BauGB

3.2.1 Im Mischgebiet (MI) sind Stellplätze, Carports und Garagen auf den überbaubaren
und nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

3.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 und WA 2) sind Stellplätze, Carports und Gara-
gen nur auf den im Plan dafür festgesetzten Flächen zulässig.

3.2.3 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der zulässigen Neben-
anlagen, Zuwege, Zufahrten und Terrassen zu begrünen.

4. Beschränkung der Wohnungsanzahl § 9 (1) Nr. 6 BauGB
4.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 und WA 2) sind je Wohngebäude maximal

2 Wohneinheiten (WE) zulässig, wenn es sich bei der 2. Wohneinheit um eine bau-
lich integrierte, untergeordnete Einliegerwohnung mit einer Wohnfläche von maximal
55 % der Hauptwohnung handelt.

5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft § 9 (1) Nr. 20 BauGB

5.1 Die im Plan festgesetzte Baumruine ist zu erhalten. Schnittmaßnahmen bzw. eine
Rodung aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht sind zulässig. Die Rodung ist
mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen unter Beachtung der Arten-
schutzrechtlichen Belange.

5.2 Rodungsarbeiten sind nur außerhalb der Brutzeit der Vögel, also nicht zwischen dem
01.03. und 30.09. zulässig.

5.3 Baustelleneinrichtungsflächen und Lagerplätze sind ausschließlich auf Flächen zu-
lässig, die im Rahmen der Bebauung bzw. Baustelleneinrichtung ohnehin überbaut
oder in anderer Weise neugestaltet werden, also in jedem Fall eine Veränderung
erfahren. Als Baustellenzufahrt dient das vorhandene Wegenetz.

5.4 Beim Einsatz der Maschinen und Fahrzeuge ist darauf zu achten, dass es auf der
Baustelle und den Zufahrten zu keinen Verunreinigungen von Böden durch Betriebs-
stoffe oder Schmiermittel infolge von Leckagen oder durch unsachgemäße Handha-
bung kommt.

5.5 Die Befestigung von Wegen, Zufahrten, Stellplätzen und Hofflächen ist mit wasser-
durchlässigen bzw. versickerungsfähigem Oberflächenbelag und Unterbau auszu-
führen.

6. Führung von Versorgungsanlagen-/leitungen § 9 (1) Nr. 13 BauGB

6.1 Alle Ver- und Entsorgungsleitungen müssen unterirdisch verlegt werden.

7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen § 9 (1) Nr. 21 BauGB
7.1 Die nach der Planzeichnung mit einem Geh- und Leitungsrecht zu belastende Flä-

che wird zugunsten des AbwasserVerbandes Main-Taunus und der Stadt Eppstein
belastet.

8. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
§ 9 (1) Nr. 25 BauGB

8.1 Der in der Planzeichnung festgesetzte zu erhaltende Baum ist durch fachgerechte
Pflege dauerhaft zu erhalten. Bei Abgängigkeit ist er gleichartig und in angemesse-
ner Größe zu ersetzen.

8.2 Der zu erhaltende Baum ist während Baumaßnahmen nach DIN 18.920, RAS-LG-4
und ZTV-Baumpflege zu schützen.

8.3 Die in der Planzeichnung festgesetzte zu erhaltende Strauchhecke ist durch fachge-
rechte Pflege dauerhaft zu erhalten. Bei Abgängigkeit ist sie gleichartig durch Ver-
wendung heimischer, standortgerechter Arten und in angemessener Größe zu er-
setzen.

8.4 Für in der Planzeichnung festgesetzte Anpflanzungen von Bäumen sind mittel- oder
großkronige, heimische Laubbaumarten mit folgender Mindestqualität zu verwen-
den: Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 14 - 16 cm.

8.5 Die Baugrundstücke sind im Mischgebiet MI auf mindestens 20 % der Fläche, im
Allgemeine Wohngebiet WA 1 auf mindestens 40 % der Fläche und im Allgemeinen
Wohngebiet WA 2 auf mindestens 55 % der Fläche dauerhaft zu begrünen bzw. zu
bepflanzen oder als Nutzgarten zu bepflanzen. Auf diesen Flächen sind befestigte,
Schotter-/Stein oder Folienflächen zur Gartengestaltung nicht zulässig.

9. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind  § 9 (1) Nr. 26 BauGB

9.1 Der Höhenausgleich der Baugrundstücke zur Erschließungsstraße in Form von Auf-
schüttungen Abgrabungen oder Stützmauern ist auf dem jeweiligen Grundstück zu
sichern.

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE  VORSCHRIFTEN
§ 9 (4) BauGB  i.V.m.  § 81 HBO

1. Außengestaltung der baulichen Anlagen

1.1 Gültigkeit der Vorschriften zur Außengestaltung baulicher Anlagen
1.1.1 Gilt nicht für Baudenkmale, diese unterliegen der Beurteilung im Rahmen des Denk-

malschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

1.2 Dachgestaltung, Dachform, Dachaufbauten, Dachfenster, Dacheindeckungen
1.2.1 Im Mischgebiet sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 30 bis max. 45°

zulässig.
1.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Dächer mit einer Neigung von 0 bis max. 45° zu-

lässig.
1.2.3 Die Dachneigung der untergeordneten Bauteile ist, mit Ausnahme der Garagen, der

Dachneigung des Hauptgebäudes anzupassen.

1.3 Fassaden
1.3.1 Die Außenfronten der Gebäude dürfen nicht mit poliertem Werkstein, glasierten Ke-

ramikplatten, Spaltriemchen, Mosaik oder Kunststoff verkleidet werden. Die Verwen-
dung von Steinputz oder ähnlich wirkenden Anstrichen ist nicht zulässig.

C. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON NACH ANDEREN GESETZLI-
CHEN VORSCHRIFTEN GETROFFENEN FESTSETZUNGEN   § 9 (6)
BauGB / HINWEISE

1. Denkmalschutz
1.1 Alle im Zusammenhang mit dem Einzeldenkmal stehenden baulichen Maßnahmen

sind mit der Unteren Denkmalbehörde abzustimmen.
1.2 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt

für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde
des Main-Taunus-Kreises unverzüglich anzuzeigen (§ 17 HDSchG). Die Funde sind
in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Ent-
scheidung zu schützen (§ 20 (3) HDSchG).

1.3 Hinweise auf Bodendenkmäler geben alte Steinsetzungen, Bodenfärbungen durch
Holzzersetzungen, Scherben, Knochen oder Metallgegenstände.

2. Erhaltungs- und Gestaltungssatzung Ehlhalten
Für das Mischgebiet (MI) gilt die jeweils rechtsgültige Erhaltungs- und Gestaltungs-
satzung Ehlhalten.

3. Schutz der Ver- und Entsorgungsleitungen
3.1 Bei Erdarbeiten und Pflanzmaßnahmen sind die Vorschriften der Versorgungsträger

zum Schutz von Ver-/Entsorgungsleitungen zu beachten. Insbesondere sind Pflan-
zungen so vorzunehmen, dass keine Gefährdung der Ver-/Entsorgungsleitungen er-
folgt. Bei Anpflanzungen sind auch die Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW GW 125
zu beachten.

3.2 Auf vorhandene und geplante Anlagen des Stromversorgungsträgers, sowie die all-
gemein jeweils gültigen Bestimmungen, Vorschriften und Merkblätter wird verwie-
sen. Bestandspläne sind bei der Syna GmbH (geo.servive@syma.de) anzufordern.

4. Hochwasserschutzgebiet des Dattenbaches
4.1 Ein kleiner Teil des Plangebietes (südöstliche Ecke) befindet sich innerhalb des

Überschwemmungsgebietes bzw. Hochwassergefahrenbereiches bei einem extre-
men Hochwasser (HQextrem) des Dattenbaches.

4.2 Im Überschwemmungsgebiet sind Geländeaufschüttungen, befestigte Flächen,
Zäune und standortfremde Anpflanzungen unzulässig.

5. Gewässerschutz
Durch die geplanten zusätzlichen Baumaßnahmen darf die Abflusssituation im Dat-
tenbach nicht nachteilig verändert werden.

6. Grundwasser / Hochwasserschutz
6.1 Die Grundwasserabsenkung ist nach § 8 i.V.m. § 9 Wasserhaushaltsgesetz erlaub-

nispflichtig.
6.2 Beim Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist zu berücksichtigen, dass das

Grundwasser bei 0,8 – 1 m unter Flur ansteht. Bei der Artenauswahl ist dies ent-
sprechend zu beachten.

6.3 Aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes wird darauf hingewiesen,
dass nicht auszuschließen ist, dass auch außerhalb des Hochwasserschutzgebietes
in seltenen Fällen Hochwasser auftreten kann. Entsprechenden Ausbildung (Weiße
Wanne / Perimeterdämmung etc.) wird bei Kellern, Eingängen, Lichtschächten etc.
daher empfohlen.

7. Niederschlagswasser
7.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine

Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet
werden. Soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 (2) Satz 1
WHG).

7.2 Das auf den Dachflächen anfallende und zum Abfluss gelangende Niederschlags-
wasser ist in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser oder zur Bewässerung
der Grünanlagen zu verwenden.

8. Brauchwassernutzung
8.1 Für die Brauchwassernutzung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik

bei Planung, Bau und Betrieb von Brauchwassernutzungsanlagen einzuhalten.
8.2 Details und Informationen zur Technik der Regenwasserinstallation nach dem Stand

der Technik können beim Schulungszentrum Regenwassernutzung Kefenrod bzw.
bei der Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. Darmstadt erfragt
werden.

8.3 Bei der Verwendung von Zisternen sind 50% des Zisternenvolumens zur Abfluss-
verzögerung und somit zur Minimierung von Hochwasser- und Abflussspitzen und
50% für die Brauchwassernutzung bzw. Gartenbewässerung zu verwenden.

9. Brandschutz
9.1 Im Rahmen der Erschließungsplanung ist der erforderliche Löschwasserbedarf nach

den DVGW-Regelwerken sicherzustellen.
9.2 Nach dem Entwurf der Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtteil Ehlhalten

sind keine besonders brandgefährdeten Gebäude oder Einrichtungen vorhanden.
Der Rohrnetzplanung wurde daher die Gruppe 3.2 des DVGW-Regelwerk Arbeits-
blatt W 405 zugrunde gelegt, hiernach sind 13,3 l/s Feuerlöschwasser gefordert.

10. Erdaushub
10.1 Der anfallende unbelastete Erdaushub ist soweit wie möglich auf dem Grundstück

wieder einzubauen.

11. Oberboden
11.1 Der bei den Bauarbeiten angefallene Oberboden sowie der kulturfähige Unterboden

sind gemäß § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von Ve-
getationsflächen wieder aufzutragen und hierbei die Vorgaben der DIN 18.915 zu
beachten.

12. Externer Naturschutzrechtlicher Ausgleich
12.1 Der externe naturschutzrechtliche Ausgleich ist im „Vertrag über die Freistellung von

naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen und den Verkauf von Bio-
topwertpunkten i.S. § 5 (6) Kompensationsverordnung als naturschutzrechtliche
Teilkompensation für Bebauungsplan EH 102 „Im Bangert“ zwischen dem Vorha-
benträger Magistrat der Stadt Eppstein (gezeichnet 17.04.2019) und der Hessischen
Landgesellschaft mbH, Kassel (gezeichnet 24.04.2019) geregelt.

13. Stellplatzsatzung
13.1 Die Stellplatzsatzung der Stadt Eppstein ist zu beachten.

14. Eigenkompostierung
14.1 Für das gesamte Baugebiet wird die Eigenkompostierung organischer Abfälle emp-

fohlen.

15. Empfehlung von Gehölzarten
(* = auch als geschnittene Einfriedungshecke geeignet)

15.1 Großkronige Bäume
Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Fraxinus excelsior - Gewöhnliche Esche
Juglans regia - Walnuß
Quercus robur - Stieleiche
Tilia cordata - Winterlinde

15.2 Mittelkronige Bäume
Acer campestre *) - Feldahorn
Carpinus betulus *) - Hainbuche
Fraxinus excelsior - Esche
Malus sylvestris - Holzapfel
Prunus avium - Vogelkirsche
Sorbus aucuparia - Eberesche

15.3 Klein-/Schmalkronige Bäume
Acer campestre 'Elsrijk' - Kegel-Feldahorn
Acer plat. 'Columnare' - Säulen-Spitzahorn
Acer plat. 'Emerald Queen' - Spitzahorn
Carpinus bet. 'Fastigiata' - Säulen-Hainbuche
Crataegus monogyna *) - Eingriffl. Weißdorn)
Crataegus 'Paul's Scarlet' - Rotdorn
Prunus domestica - Zwetschge
Pyrus communis 'Beech Hill' - Birne
Quercus robur 'Fastigiata' - Säuleneiche
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - Säulen-Eberesche

15.4 Obstbäume
APFELSORTEN BIRNENSORTEN
Anhalter Alexander Lucas
Bohnapfel Frühe von Trevoux
Brauner Matapfel Gute Graue

Danziger Kant Neue Poiteau
Dorheimer Streifling Nordhäuser Winterforelle
Goldparmäne Pastorenbirne
Geflammter Kardinal Schweizer Wasserbirne
Grüner Fürstenapfel
Heuchelheimer Schneeapfel KIRSCHSORTEN
Himbacher Grüner Burlat
Kloppenheimer Streifling Cordia
Nordhausen Regina
Prinz Albrecht von Preußen Schneiders Späte Knorpelkirsche
Purpurroter Cousinot
Rote Walze ZWETSCHGENSORTEN
Winterrambour Hanita

Hauszwetschge
Kalinka

15.5 Sträucher
Cornus mas *) - Kornelkirsche
Cornus sanguinea *) - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Haselnuß
Euonymus europaeus - Europäisches Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare *) - Gemeiner Liguster
Ligustrum vulg. ‚Atrovirens’ *) - Immergrüner Liguster
Lonicera xylosteum - Gewöhnliche Heckenkirsche
Prunus mahaleb - Weichselkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Ribes alpinum ‘Schmidt’ - Alpenjohannisbeere
Rosa canina - Heckenrose
Rosa majalis - Zimtrose
Rosa rubiginosa - Weinrose
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum opulus - Wasserschneeball
Taxus baccata *) - Eibe

15.6 Kletterpflanzen
Clematis-Arten - Waldrebe
Hedera helix - Gemeiner Efeu
Hedera hibernica - Irländischer Efeu
Kletterrosen - In Sorten
Lonicera caprifolium - Jelängerjelieber
Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein
Parthenocissus tricuspedata - Jungfernrebe
Polygonum aubertii - Schlingknöterich
Rubus henryi - Kletterbrombeere
Wisteria sinensis - Blauregen

D. RECHTSGRUNDLAGEN

Der Bebauungsplan wird aufgrund folgender gesetzlicher Bestimmungen aufgestellt:
- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I

S. 3634).
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz –

BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706).

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von
Altlasten (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465).

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.05.2019
(BGBl. I S. 706).

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissions-
schutzgesetz – BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I
S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2019 (BGBl. I S. 432).

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.12.2018 (BGBl.
I S. 2254).

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung –
BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung – PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).

- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grund-
stücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) i.d.F. vom
19.05.2010 (BGBl. I S. 639).

- Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 06.06.2018 (GVBl. I
S. 198).

- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018
(GVBl. S. 607).

- Hessisches Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 485), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.08.2018 (GVBl. I S. 366).

- Hessisches Waldgesetz (HWaldG) i.d.F. vom 27.03.2013 (GVBl. Nr. 16 S. 458), ge-
ändert durch Gesetz vom 19.06. 2019 (GVBl. I S. 160).

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291).

- Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) i.d.F. vom 28.11.2016 (GVBl. 2016
S. 211 ff).

- Hessisches Straßengesetz (HStrG) i.d.F. vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 28.05 2018 (GVBl. S. 198).

- Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNachbG) vom 24.09.1962, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28.09.2014 (GVBl. S. 218).

§ 9 (1) NR. 15, 20 + 25 BauGB
GRÜNORDNUNGSPLAN
§ 9 BauGB
BEBAUUNGSPLAN


